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Einleitung
Wie sehen Call- und Servicecenter in Zukunft aus? Wie entwickelt sich das Beschäftigungs-
volumen und welche Qualifikationen und Fähigkeiten werden gefragt sein? Betriebsräte 
begegnen im Angesicht des digitalen Wandels massiven Herausforderungen – so auch im 
Kundenservice der Telekom. 

In der Vergangenheit hat der Gesamtbetriebsrat der Deutschen Telekom Kundenservice 
(DTKS) stark auf eine Insourcingstrategie gesetzt und dazu im Jahr 2010 erstmals mit dem 
Arbeitgeber einen Vertrag zur Sicherung der Beschäftigung des Kundenservice der Deut-
schen Telekom abgeschlossen. Infolge dessen hat das Unternehmen immer weniger Arbeit 
an unabhängige Call- und Servicecenter vergeben. Allerdings ist das Insourcingpotenzial 
endlich und zunehmend schmälern Selbst-Service der Kundschaft, Automatisierungsprozes-
se und eine vereinfachte Systemlandschaft das Arbeitsvolumen. Darüber hinaus verändern 
sich die Tätigkeiten und damit verbunden die Anforderungen an die Kundenberaterinnen 
und Kundenberater aufgrund des Einsatzes von Social Media sowie digitaler Methoden 
der Analyse von Kundendaten und der Zunahme einer proaktiven Kundenansprache. Vor 
diesem Hintergrund wurde deutlich: Insourcing allein ist als Strategie nicht ausreichend. 
Deshalb hat der Gesamtbetriebsrat (GBR) im Jahr 2016 das Projekt „Perspektiven für alle 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Kundenservice der Telekom“ – kurz P.A.K.T. 2020 
durchgeführt. Ziel des Projekts war es, Handlungsansätze für die Zukunft zu entwickeln 
und eine Antwort auf die zentrale Frage zu finden: Wo bleibt der Mensch? 

Ziel der vorliegenden Einzelfallstudie ist es, die Erfahrungen im Rahmen von P.A.K.T. 2020 
auszuwerten und anderen Betriebsräten zugänglich zu machen. Was kann aus den Erfah-
rungen gelernt werden – und zwar sowohl mit Blick auf die erzielten Ergebnisse und ihre 
Umsetzung als auch mit Blick auf die gewählte Methode des Design Thinking? 

Die Studie entstand im Rahmen des Forschungsprojekts „Herausforderung Cloud und Crowd“. 
ver.di befasst sich in diesem Projekt mit der Zukunft der Call- und Servicecenter und sucht 
nach Ansätzen für eine nachhaltige Gestaltung des Kundenservice, um eine Qualitätsführer-
schaft mit Kriterien Guter Arbeit zu verbinden. 

Empirisch basiert die Studie auf zehn leitfadengestützten Interviews mit Mitgliedern des 
GBR sowie freigestellten Betriebsräten und Beschäftigten im operativen Geschäft, die an 
dem Projekt mitwirkten. Des Weiteren wertete die Autorin Dokumente aus und nahm am 
Input Thementag am 15.04.2016 in Frankfurt am Main sowie an der Zukunftswerkstatt am 
26. und 27. Juli bei Bonn teil.
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Zur Herangehensweise 

Der Gesamtbetriebsrat geht davon aus, dass es ihm nicht gelingen wird, den digitalen 
Wandel aufzuhalten: „Es wird uns nicht gelingen, diese Trends zu verhindern und deshalb 
versuchen wir, sie proaktiv mitzugestalten.“ (Interview A) Das Projekt P.A.K.T. 2020 steht 
für einen solchen proaktiven Ansatz. Im Folgenden wird das Projekt beschrieben und auf 
Zuständigkeiten, Ablauf und angewandte Methode eingegangen. 

Zuständigkeiten

Das Projekt wurde im Führungskreis des GBR entwickelt. Die Projektleitung oblag dem 
GBR-Mitglied Manfred Tölkes. Des Weiteren leiteten GBR-Mitglieder die insgesamt drei Teil-
projekte: Elke Sandler war für das Teilprojekt „Ausbildung und Qualifizierung der Zukunft, 
Skillmanagement und Personalentwicklung“ (kurz: Qualifizierung), Giovanni Suriano für das 
Teilprojekt „Antworten auf technologische Veränderungen und Herausforderungen durch 
neue Arbeitsformen und -bedingungen“ (kurz: Digitalisierung) und Uwe Reifferscheid für 
das Teilprojekt „Zeitgemäße IT-Rahmenregelungen unter Beachtung des Arbeitnehmer-
datenschutzes“ (kurz: IT-Rahmenregelung) zuständig. Zusätzlich begleitete eine externe 
Moderatorin alle drei Teilprojekte. 

Ablauf

Das Projekt verfolgte einen sehr straffen Zeitplan über acht Monate hinweg. Im Anschluss 
an den Kick-Off im März 2016 fanden ein Thementag sowie eine Schulung in der Methode 
des Design Thinking im April 2016 statt. Von Mai bis Juli entwickelten die Teilnehmenden 
der drei Teilprojekte Lösungsvorschläge, die dann auf der Zukunftswerkstatt Ende Juli prä-
sentiert und sowohl filmerisch als auch durch Graphic Recording (simultan gezeichnete vi-
suelle Protokolle) dokumentiert wurden. Nach weiteren Überarbeitungsschritten stellte der 
GBR die Ergebnisse am 18. Oktober 2016 auf der Betriebsrätekonferenz der DTKS in Dresden 
vor. Diese mündeten allerdings nicht wie geplant umgehend in ein neues Zukunftspapier 
für die DTKS, da das Unternehmen zwischenzeitlich seine Reorganisation bekannt gab. So 
sind die DTKS, der Innendienst der Deutschen Telekom Technischer Service (DTTS) und Teile 
der Telekom Deutschland GmbH (TDG) zum 01. Juli 2017 in der neuen Gesellschaft Deutsche 
Telekom Service (DT Service) aufgegangen. Die Ergebnisse aus dem Projekt dienen dennoch 
Betriebsräten und GBR auch weiterhin als eine Grundlage für die Entwicklung ihrer Arbeit 
in der neuen Gesellschaft. 

Methode

Der GBR hat sich bewusst gegen ein herkömmliches Vorgehen und für Design Thinking als 
einen innovativen Ansatz entschieden. Design Thinking ist eine Innovationsmethode, bei 
der es um die Entwicklung von Problemlösungen geht. Der in den 1990er Jahren in den 
USA entwickelte Ansatz erfreut sich seit einigen Jahren auch in Deutschland zunehmender 
Beliebtheit und zahlreiche Unternehmen, wie auch die Deutsche Telekom AG, wenden die-
sen zur Entwicklung neuer Dienstleistungen an.1 Darüber hinaus wurde der Ansatz für den 
Non-Profit-Bereich – und hier vor allem für die Entwicklungszusammenarbeit  – weiterent-
wickelt (Brown und Wyatt 2010). In der Regel besteht Design Thinking aus den drei Phasen 
Inspiration, Ideenfindung und Implementierung. In der ersten Phase der Inspiration geht es 
zunächst darum, das eigentliche Problem aus Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer zu be-
greifen. Dazu führen die Akteure Befragungen durch oder beobachten die Zielgruppe in ih-
rer Umgebung. In der zweiten Phase der Ideenfindung ist es das Ziel, eine Vielzahl von Ideen 

1   Siehe beispielsweise School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam (https://hpi.de/school-of-design-thinking.html) 
sowie Scherer 2016.
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zu generieren, wobei die Akteure vorgegebene Pfade verlassen und möglichst offen und ex-
perimentell vorgehen. Dies gelingt insbesondere dann, wenn die Gruppenmitglieder in ihrer 
Zusammensetzung divers sind. Anschließend stellen sie die Ideen gegeneinander, verwerfen 
sie wieder und filtern schließlich einzelne Ideen heraus. Das Scheitern von Ideen wird dabei 
grundsätzlich als positiv bewertet. Die Prämisse ‚umso schneller eine Idee scheitert, umso 
besser‘ bestimmt dabei das Tempo. In der dritten Phase der Implementierung verwandeln 
die Akteure einzelne ausgewählte Ideen in konkrete ‚Prototypen‘, also Lösungsvorschläge 
in Form konkreter Maßnahmen. Dem liegt die These zugrunde, dass eine plastisch-visuelle 
Darstellung im Vergleich mit einer abstrakten Darstellung aufschlussreicher ist. Zudem ist es 
das Ziel, eine potenziell anwendbare Lösung zu erlangen, die dann von den Nutzerinnen 
und Nutzern ‚vertestet‘ werden kann. Die Befürworterinnen und Befürworter des Design 
Thinking argumentieren, dass mit diesem Ansatz nicht nur Optimierungen, sondern tatsäch-
lich Innovationen erzielt werden. Sie werten den Ansatz im positiven Sinn als verbraucher-
zentriert, experimentell und kollaborativ (Brown und Wyatt 2010; Bajaj 2014). Häufig wird 
Design Thinking auch aufgrund der Orientierung an Kunden- und Nutzerbedürfnissen sowie 
der kollaborativen Form der Zusammenarbeit in Teams als eine agile Methode bezeichnet 
(Link 2014). 

Im Fall des Projekts P.A.K.T. 2020 bedurfte es einer Adaption der Methode. Grundsätzlich 
handelt es sich um einen zentralen Unterschied, ob die Methode im Non-Profit-Bereich an-
gewendet wird oder ob hiermit neue Produkte und Dienstleistungen mit einem kommer-
ziellen Interesse entwickelt werden. Im Fall eines Betriebsrats handelt es sich zudem um 
eine kollektive Interessenvertretung, die von den potenziellen Nutzerinnen und Nutzern 
demokratisch legitimiert ist. Diese sind keine anonyme Gruppe für die Lösungen entwickelt 

Ausschnitt aus dem visuellen Protokoll der Zukunftswerkstatt 2016
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werden, sondern es ist die eigene Belegschaft im Unternehmen. Folglich kann es sich hierbei 
auch nicht lediglich um eine Kunden- bzw. Nutzerorientierung handeln, sondern es bedarf 
einer echten Beteiligungsorientierung. Aus diesem Grund bestanden dann auch die drei 
Teams sowohl aus freigestellten Betriebsräten als auch aus Beschäftigten, die im operativen 
Geschäft tätig sind. Das heißt, die Nutzerinnen und Nutzer waren selbst aktiv Teil des Pro-
zesses. Diese Verschiebung von Kunden- hin zu Beteiligungsorientierung stellt eine wichtige 
Anpassung der Methode dar. 

Als Input diente allen drei Teams die Durchführung von Interviews – hier als Kreativphase 
bezeichnet. Während die Teams in den beiden Teilprojekten Qualifizierung und Digitalisie-
rung die Interviews mit Beschäftigten durchführten, fanden diese im Teilprojekt IT-Rahmen-
regelung mit Expertinnen und Experten statt. Zwar profitiert auch die Belegschaft poten-
ziell von einer neuen Rahmenregelung, die direkten Nutzerinnen und Nutzer sind aber jene 
Expertengruppe, welche die Regelung in Zukunft anwendet. Der auf Basis von Interviews 
erlangte Input lieferte wiederum die Grundlage für die Ideenphase in den drei Teilprojek-
ten. In dieser entwickelten die Teilnehmenden in Kleingruppen Maßnahmen für die identifi-
zierten Probleme, die sie untereinander diskutierten, bewerteten und auch teilweise wieder 
verwarfen. Die meisten Ergebnisse wurden in die Belegschaft zurückgespiegelt und deren 
Rückmeldungen in die weitere Überarbeitung integriert, was als ‚vertesten‘ bezeichnet wird. 
Je nach Möglichkeit haben die Gruppen dazu die so genannten Prototypen auch ‚gebaut‘. 
Diese Phase wird als Bewertungs- und Gestaltungsphase bezeichnet. 

Teilprojekt Qualifizierung

Gegenstand des Teilprojekts „Ausbildung und Qualifizierung der Zukunft, Skillmanagement 
und Personalentwicklung“ war die Frage, wie Inhalte und Lernmethoden im Rahmen der Aus- 
und Weiterbildung aufgrund neuer Anforderungen an die Beschäftigten weiterzuentwickeln 
sind. Diesen Schwerpunkt hatte der GBR ausgewählt, weil er eine Notwendigkeit darin sah, 

„moderner und agiler“ in der Aus- und Weiterbildung zu werden und z.B. Medienkompe-
tenzen in dem Ausbildungsberuf stärker zu integrieren (Interview A). Die Gruppe bestand 
aus circa zehn Personen, darunter Betriebsräte, Mitglieder der Auszubildendenvertretung, 
Teamleiterinnen und Teamleiter sowie zwei Beschäftigte, die im Servicecenter tätig waren. 

Den Auftakt des Teilprojekts bildete die gemeinsame Schulung zu Design Thinking im April 
2016. Direkt im Anschluss führten die Teilnehmenden in Dreier-Gruppen insgesamt rund 
40 Interviews mit Beschäftigten aus unterschiedlichen Funktionen, Hierarchieebenen und 
Altersstufen durch. „Wir haben in die Richtung gefragt, was braucht ihr Mitarbeiter in Zu-
kunft? Wie kann Lernen, Weiterbildung, Qualifizierung in der Zukunft aussehen? Was ist 
Euch da wichtig?“ (Interview F) 

Auf dem ersten eigenständigen Treffen des Teilprojekts hat das Team dann ‚Personas‘ ge-
bildet, was einer Typisierung der Belegschaft nach Kriterien wie Alter, Arbeitsverhältnis, 
Online-Affinität etc. entspricht. Ziel dessen war es, die Perspektiven der unterschiedlichen 
Beschäftigtengruppen bei der Auswertung der Informationen und der Entwicklung von 
Ideen zu berücksichtigen. „Die Ideen sind dann in kurzen Sequenzen entstanden, durch 
ganz gezielte Fragen, die uns Sanne (Anm.: die Moderatorin) an der Stelle gestellt hat. 
Und dann haben wir innerhalb kürzester Zeit Ideen entwickelt und die dann wieder in der 
Gruppe ausgewertet (…). Das war alles so in kürzesten Zeitabläufen und das war genau 
das Spannende, weil man sich nicht an irgendwelchen Diskussionen aufgehängt hat, son-
dern da ziemlich schnell in die Kreativphase reingegangen ist.“ (Interview F) Nach diesem 
Vorgehen entstand eine Vielzahl von Ideen. Diese haben sie priorisiert, in Kleingruppen 
weiterbearbeitet und sich dann mit den bereits interviewten Beschäftigten rückgekoppelt. 

„Also wir haben dann eine Idee zusammengesponnen, sind wieder auf die Interviewpartner 
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zurückgegangen, haben von denen wieder Feedback eingefordert und das auch wieder 
neu in die Idee mit eingearbeitet. Oder festgestellt, dass ist völlig am Ziel vorbeigeschossen, 
da haben unsere Köpfe was Anderes gedacht, als die Köpfe derer, die das benötigen. Dann 
haben wir es über Bord geworfen.“ (Interview F) Beispielsweise entwickelte das Team einen 
Expertenchat, weil Beschäftigte den Bedarf formuliert hatten, zügig Antworten auf kon-
krete Fragen zu erhalten. Als sie diesen Expertenchat einer Mitarbeiterin vorstellten, sah 
sich die Kollegin in der Rolle der Expertin, die ihr Wissen teilt. Entsprechend entwickelten 
sie die Idee so weiter, dass die Beschäftigten nicht nur als Fragende, sondern auch als Exper-
tinnen und Experten an dem Chat teilnehmen. 

Schlussendlich entstanden in dem Teilprojekt vier Prototypen, die das Team in der Zukunfts-
werkstatt im Juli 2016 vorstellte (s.a. S. 10 – 11). Der Prototyp „Spezialisierungsmodule“ sieht 
eine modulare, von der Industrie- und Handelskammer anerkannte Zusatzqualifikation vor, 
die eine schnelle und flexible Reaktion auf aktuelle Trends ermöglicht und die Aufgaben-
felder für die Beschäftigten interessanter gestaltet. Dies könnte zum Beispiel eine halbjäh-
rige berufsbegleitende Ausbildung zum Social Media-Experten bzw. zur Social-Media Ex-
pertin sein. Der Prototyp „Ausbildung Plus“ soll den Auszubildenden nach dem ersten Jahr 
Grundausbildung eine Spezialisierung, insbesondere auch mit Blick auf neue Arbeitsfelder 
und Sprachkenntnisse, ermöglichen. Zudem soll die Möglichkeit bestehen, direkt nach der 
Ausbildung ein (duales) Studium aufzunehmen. Der Prototyp „Flying Brains“ ist eine Inno-
vations- und Erfinderwerkstatt, in der unter aktiver Einbeziehung der Kundenberaterinnen 
und Kundenberater Ideen entwickelt werden. Dadurch wird ein Innovationsklima geschaf-
fen und letztlich auch Beschäftigung gesichert. Der Prototyp „LernBar“ ist ein (virtueller) 
Raum des Lernens, bei dem die Beschäftigten je nach Lerntyp aus unterschiedlichen Forma-
ten individuell auswählen können.

Ausschnitt aus dem visuellen Protokoll: Teilprojekt Qualifizierung
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Teilprojekt Digitalisierung

Im zweiten Teilprojekt „Antworten auf technologische Veränderungen und Herausforde-
rungen durch neue Arbeitsformen und -bedingungen“ befassten sich die Teilnehmenden 
damit, welche neuen Formen der Arbeitsorganisation sich im Kontext der Digitalisierung 
herausbilden und wie sich die Arbeitsbedingungen dadurch verändern. Ziel war es, ausge-
hend von bestehenden und zukünftigen Veränderungen, Lösungsvorschläge zu entwickeln, 
welche die Veränderungsbereitschaft in der Belegschaft berücksichtigen. 

Die Gruppe bestand aus über zehn Personen, wovon über die Hälfte freigestellte Betriebs-
räte waren und ca. „fünf oder sechs Personen, die im normalen Leben an der Line sitzen.“ 
(Interview G). Wie auch die anderen beiden Teilprojekte traf sich die Gruppe erstmals zur 
Design-Thinking-Schulung im April 2016. Im Anschluss führten sie nicht gleich Interviews mit 
Beschäftigten durch, sondern es fanden zunächst drei Termine mit der Geschäftsführung zu 
den Themen Frontend Assistance (FEA), Prozesstransformation und E-Company statt. Bei 
diesen Terminen ging es darum, den aktuellen Stand der Umsetzung wie auch Pläne und 
Visionen des Unternehmens für die Zukunft zu erfassen. Die erlangten Informationen dien-
ten der Gruppe als Grundlage für die Entwicklung eines Fragebogens. Dieser bestand aus 
geschlossenen wie offenen Fragen. Themen waren z.B., wie sich die Arbeitsbedingungen 
und Arbeitsinhalte verändern, wie zukünftige Veränderungen bewertet werden und welche 
Veränderungsbereitschaft besteht. So lautete eine Frage, ob sich die Beschäftigten vorstel-
len könnten, unterschiedliche Medien im Kundenkontakt zu nutzen und wie sie die Unter-
stützung durch eine intelligente Software im Kundengespräch bewerten würden. Darüber 
hinaus befassten sich Fragen mit der Bedeutung des Teams, der Rolle der Führungskraft, der 
subjektiven Motivation sowie den Erwartungen an Arbeitgeber und Betriebsrat. 

Ausschnitt aus dem visuellen Protokoll: Teilprojekt Digitalisierung
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Um die Belegschaft möglichst umfassend abzubilden, hat das Team zwölf Beschäftigten-
gruppen (Personas) typisiert. „Wir haben Gruppen gebildet für die Belegschaft, also was 
sind Rahmenbedingungen, die sich ähneln. (…) Dann haben wir uns für jede Gruppe fik-
tiv eine Person ausgedacht. Und haben so versucht, die Belegschaft zu unterteilen und 
stellvertretend für jede Gruppe eine Person zu bilden.“ (Interview B) Insgesamt führten 
die Teilnehmenden stellvertretend für die unterschiedlichen Personas 21 Interviews durch, 
deren Inhalte sie während des Gesprächs auf dem Fragebogen notierten und anschließend 
gemeinsam auswerteten, um die wichtigsten Trends herauszulesen. Im Anschluss an diese  
Kreativphase bildeten die Interviews  – wie auch beim Teilprojekt Qualifizierung  – die 
Grundlage zur Entwicklung konkreter Lösungsvorschläge. Dazu teilte sich das Team in drei 
Kleingruppen auf, im Rahmen derer sie die Prototypen entwarfen und anschließend in der 
großen Gruppe vorstellten, diskutierten und wiederum eine reduzierte Auswahl trafen. In 
einzelnen Fällen ‚vertesteten‘ sie auch noch die Vorschläge und holten ein Feedback der 
Beschäftigten ein. 

Folgende Prototypen sind aus diesem Teilprojekt hervorgegangen: Der erste Prototyp „Be-
gleitendes Erleben“ soll die Mitarbeiter an neue Produkte und Prozesse wie z.B. Videochat 
heranführen, indem sie diese in einem geschützten Raum testen können. Auch beim zwei-
ten Prototyp „DigiNation“ handelte es sich um einen Raum des Lernens, allerdings ist die 
Idee weiter gefasst und beinhaltet z.B. auch die Möglichkeit, sich über die Erfahrungen mit 
Kolleginnen und Kollegen informell auszutauschen. 

Die Teilnehmenden nannten den dritten Prototypen „Mammut“, weil dieser mehrere 
Teillösungen miteinander verbindet. Die gemeinsame Grundlage bildete die Einführung 
einer Skillbörse: Die Beschäftigten erfassen jene Skills, die sie nutzen möchten – und zwar 
sowohl ihre mitgebrachten als auch ihre im Rahmen der Ausbildung oder des Berufs er-
lernten Fähigkeiten. Dies soll den Beschäftigten einen stärkeren Einfluss auf die Gestaltung 
ihrer Arbeit eröffnen, weil sie selbstbestimmt neue Skills auswählen und bestehende auch 
(vorübergehend) deaktivieren können. Darüber hinaus sollen die Beschäftigten in Abspra-
che mit den Teamleiterinnen und Teamleitern auch neue Fähigkeiten erlernen können. Ein 
Teilnehmer erklärte dies wie folgt: „Dass er sagt, gut ich bin unterfordert und ich hätte 
noch Interesse und kann dann selbst Schulungen dazu buchen, damit er sich weiterquali-
fizieren kann. Und über diese Weiterqualifizierung bekommt er einen größeren Skill-Mix 
und mehr Anrufe, unterschiedliche und auch komplexere Themen und so wird dann auch 
die Arbeit interessanter, weil ich selber an meinem Profil arbeiten kann.“ (Interview I) Da-
rüber hinaus soll die Skillbörse die Autonomie der Beschäftigten stärken, weil sie selbst Ein-
fluss darauf nehmen können, bestimmte Skills an einem Tag zu (de-)aktivieren. Dies bezieht 
sich weniger auf grundlegende Qualifikationen beispielsweise in Bezug auf ein spezifisches 
Fachwissen als auf das Bedienen bestimmter Tools. So könnte beispielsweise bei einer Be-
lastung der Stimmbänder der Chat dem Telefon vorgezogen werden. Letztlich könnten die 
Beschäftigten dadurch ihren Einfluss auf die Arbeitsplanung erhöhen. Verknüpft werden 
soll diese Skillbörse mit einem Anreiz-System im Sinne einer skillabhängigen Zusatzvergü-
tung, welche die Leistungsbereitschaft und Flexibilität der Belegschaft belohnt. 
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Teilprojekt IT-Rahmenregelung

Mit dem dritten Teilprojekt „Zeitgemäße IT-Rahmenregelungen unter Beachtung des Ar-
beitnehmerdatenschutzes“ verfolgte der GBR das Ziel, eine neue IT-Rahmenregelung zu 
schaffen. Während also bei den ersten beiden Projekten die Aufgabenstellung relativ offen 
formuliert war, bestand hier ein konkreter Arbeitsauftrag. So konstatierte ein Mitglied des 
GBR: „Teilprojekt 3 ist ein konkreter Arbeitsauftrag, wie wir zeitgemäße IT-Rahmenrege-
lungen schaffen können. Da wollen wir eine Rahmenregelung vereinbaren, die Grundsätze 
wie zu Datenschutz beschreiben und darunter dann schnell und agil neue Dinge ausprobie-
ren können, ohne Schutzbestimmungen für die Beschäftigten aufzugeben.“ (Interview A) 

An dem Teilprojekt nahmen knapp zehn Personen teil, darunter überwiegend freigestellte 
Betriebsräte, aber auch im Kundenservice tätige Beschäftigte. Wie auch in den ersten bei-
den Teilprojekten bildete die Schulung zu Design Thinking den Auftakt der Zusammenar-
beit. In den nächsten drei Monaten bis zur Zukunftswerkstatt fanden drei weitere Termine 
statt, an denen die Gruppe als Teilprojekt zusammenkam. Auf diesen Treffen arbeiteten 
sie überwiegend nach der Methode des Design Thinking, setzten diese zwischenzeitlich 
allerdings vorübergehend aus. 

Auf einem der ersten Treffen führten sie in Kleingruppen telefonisch drei Interviews mit 
Expertinnen und Experten der Unternehmens- und Betriebsratsseite durch, deren Verlauf 
sie dokumentierten und gemeinsam vor- und nachbereiteten. Auf Basis ihres eigenen Wis-
sens sowie dieser zusätzlichen Informationen entwickelten sie im weiteren Verlauf in Klein-
gruppen unterschiedliche Lösungsvorschläge. Primäres Ziel war es, eine Verfahrensweise 

Ausschnitt aus dem visuellen Protokoll: Teilprojekt IT-Rahmenregelung
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zu entwickeln, wie frühzeitig festgestellt werden kann, ob im Rahmen der Mitbestimmung 
Handlungsbedarf besteht oder nicht. Daraus entwickelten sie schließlich einen gemeinsa-
men Lösungsvorschlag, der das alte Checklisten-Verfahren ablösen soll. Anschließend dis-
kutierten sie diesen noch einmal mit einzelnen Personen, mit denen sie Interviews geführt 
hatten und bezogen deren Feedback mit ein. 

Das Ergebnis ist eine verbindliche Rahmenregelung für IT-Systeme, die sie auf der Zukunfts-
werkstatt vorstellten. Der Lösungsvorschlag beinhaltet, dass der Betriebsrat auf der Grund-
lage einer Selbstauskunft des Arbeitgebers frühzeitig prüft, ob im Rahmen der Mitbestim-
mungsrechte ein Handlungsbedarf besteht oder nicht. Hierzu wurde ein entsprechendes 
Formblatt entwickelt, dass die wesentlichen Informationen über die Anwendung bzw. Ver-
änderung der IT-Systeme vom Arbeitgeber abfragt. Besteht ein Handlungsbedarf, dann 
bezieht der Arbeitgeber den Betriebsrat frühzeitig in den Prozess mit ein. Dadurch kann 
der Betriebsrat schon in der Entwicklungsphase Einfluss auf die IT-Systeme nehmen und 
schon sehr früh mitbestimmen. Nebenbei verringert das Verfahren den operativen Arbeits-
aufwand für den Betriebsrat (zur Pilotierung der IT-Rahmenregelung s. nächstes Kapitel).

Zum Stand der Umsetzung

Das Projekt P.A.K.T. 2020 mündete in der Zukunftswerkstatt im Juli 2016, in der die Teams 
der drei Teilprojekte ihre Prototypen zur Diskussion stellten. Des Weiteren wurden Themen-
felder für ein neues Zukunftspapier beschlossen. Allerdings kam es aufgrund der Reorga-
nisation des Unternehmens nicht mehr wie geplant zu einem solchen Papier, obgleich die 
Themenfelder auch weiterhin als Leitlinien für die Betriebsratsarbeit gelten. Bezüglich der 
Umsetzung einzelner Prototypen konnte der GBR bis Dezember 2017 Folgendes erreichen: 

Die IT-Rahmenregelung für die Einführung sowie die Änderung bestehender IT-Systeme war 
auf der Zukunftswerkstatt der am weitesten fortgeschrittene Lösungsvorschlag. Der GBR hat 
im Anschluss an die Zukunftswerkstatt an den Details der Maßnahme weitergearbeitet und 
zügig Verhandlungen mit dem Arbeitgeber aufgenommen. Die Teilnehmenden des Teilpro-
jekts waren hieran nicht mehr beteiligt. Die Verhandlungen mündeten in eine „Gesamtbe-
triebsvereinbarung für die Pilotierung der Rahmenvereinbarung zur Planung, Einführung, 
Nutzung und Änderung von IT-Systemen“, die seit Februar 2017 in Kraft ist. Ziel der Pilotie-
rung ist es, die Umsetzbarkeit der neuen Verfahrensregelung, den optimalen Zeitpunkt der 
Betriebsratsbeteiligung sowie die Verständlichkeit und Vollständigkeit des als System-Steck-
brief bezeichneten Formulars, das vom Arbeitgeber ausgefüllt wird, zu prüfen. Des Weiteren 
soll ein Verfahren zur Dokumentation der Steckbriefe erprobt werden. Die in der Gesamtbe-
triebsvereinbarung definierte Verfahrensregelung besagt, dass der Arbeitgeber den Betriebs-
rat bei allen Fällen, die ausdrücklich zur Leistungs- oder Verhaltenskontrolle der Beschäftig-
ten eingesetzt werden oder damit Änderungen der Qualifikation oder der Eingruppierung 
und Bezahlung beabsichtigt sind, bereits im Planungsstadium der IT-Systeme beteiligt. In al-
len anderen Fällen füllt der Arbeitgeber so früh wie möglich den System-Steckbrief aus, den 
er bei Bedarf auch noch im weiteren Verlauf aktualisieren kann. Auf der Grundlage dieses 
System-Steckbriefs überprüft der GBR, ob ein Handlungsbedarf im Rahmen der Mitbestim-
mung besteht. Ist dies der Fall, so wird er zu einem Zeitpunkt in den Prozess einbezogen, zu 
dem Veränderungen an der Systementwicklung noch möglich sind. 

Derzeit befindet sich kein weiterer Lösungsvorschlag in der Pilotierungsphase. Allerdings 
arbeitet der GBR an einigen Maßnahmen aktiv weiter. Wie bereits auf der Zukunftswerk-
statt beschlossen, führte der GBR die Prototypen LernBar, DigiNation und den Prototypen 
Begleitendes Erleben im Rahmen eines Workshops zusammen, an dem auch einzelne Per-
sonen aus den Teams der beiden Teilprojekte mitarbeiteten. Daraus entstand der Kreativ-
raum als ein neuer Prototyp. Der GBR stellte den Kreativraum noch dem Arbeitsdirektor der 
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alten DTKS vor und befindet sich derzeit in Gesprächen über seine Pilotierung. Die Chancen 
auf eine Umsetzung schätzt der GBR einerseits als positiv ein, weil das Unternehmen heute 
über einen eigenen Trainingsbereich verfügt und dadurch ausreichend Handlungsspielräu-
me für eine Pilotierung habe. Andererseits sei die Entwicklung insgesamt eher gegenläufig, 
da Qualifizierung immer stärker standardisiert werde und v.a. modulare Lernmethoden 
und E-Learning Einzug erhielten (Interview C). 

Des Weiteren ist der GBR mit der Umsetzung des Prototypen Mammut befasst. Im Anschluss 
an die Zukunftswerkstatt kam es zu zusätzlichen Treffen, um die Maßnahme mit Blick auf 
das Kriterium der Machbarkeit auszuarbeiten. Der Fokus liegt nun auf zwei Aspekten: Ers-
tens soll die Idee, dass Beschäftigte schneller und flexibler die nötigen Qualifikationen er-
halten und hierauf selbst Einfluss nehmen können, weiterentwickelt werden. Dazu fand 
im Februar 2017 ein weiterer Workshop statt. Zweitens hält der GBR an der Idee fest, dass 
Beschäftigte ihren Einfluss auf eine selbstbestimmte Arbeitsplanung vergrößern können, 
indem sie – auch in Abhängigkeit von ihrer Tagesform – auf die Auswahl ihrer Tätigkeiten 
Einfluss nehmen können. Zum Beispiel wäre es durchaus denkbar, dass die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter selbst bestimmen, welchen Kundenkanal sie an einem Tag bedienen. 
Jüngst hat das Thema an Dynamik gewonnen, weil der Arbeitgeber die Einführung eines 
neuen Skillmanagements vorantreibt. So hat das Unternehmen bereits auf Konzernebene 
die Pilotierung einer Skilldatenbank mit dem Konzernbetriebsrat vereinbart, die seit Feb-
ruar 2017 erprobt wird. Ziel der Datenbank ist es nach Aussage der Telekom, die Skill-Pro-
file der Belegschaft gesellschaftsübergreifend abzubilden, Skill-Lücken mit Blick auf den 
zukünftigen digitalen Wandel zu identifizieren und Qualifizierungen anzustoßen. Betei-
ligt sind hieran ca. 1.800 Beschäftigte, u.a. auch aus dem Kundenservice (Telekom 2017). 
Allerdings handelt es sich bei diesen primär um Beschäftigte auf der Projektebene und 
weniger um Beraterinnen und Berater an der Kundenschnittstelle. Darüber hinaus plant 
die Geschäftsführung die Einführung eines neuen Skillkonzepts nun auch in der DT Ser-
vice. Da es sich hierbei um eine Änderung der Arbeitsorganisation handelt, wird der GBR 
mit dem Arbeitgeber in 2018 einen zentralen Interessensausgleich sowie einen Sozialplan 
verhandeln. Der Arbeitgeber hat bereits zugesagt, in diesem Rahmen die als Mammut be-
zeichneten Maßnahmen zu pilotieren. 

Überblick: Stand der Umsetzung

Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen wurde durch die Reorganisation im 
Unternehmen verzögert. Bislang konnte Folgendes mit dem Arbeitgeber vereinbart 
werden: 

Seit Februar 2017 wird die neue IT-Rahmenregelung pilotiert. Der GBR hat hierzu 
mit dem Arbeitgeber eine Gesamtbetriebsvereinbarung abgeschlossen. 

Der Arbeitgeber hat bereits zugestimmt, im Rahmen eines Interessenausgleichs zur 
Einführung des neuen Skillkonzepts die als Mammut bezeichneten Maßnahmen zur 
Stärkung der Autonomie der Beschäftigten zu pilotieren. 

Der GBR befindet sich in Gesprächen mit dem Arbeitgeber über die Pilotierung des 
Kreativraums. 

Die weiteren, in dem Projekt identifizierten Gestaltungsfelder, hat der GBR an die 
zuständigen Ausschüsse und Arbeitskreise mit dem Auftrag zur Umsetzung delegiert.
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Auswertung
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Zur Bewertung der Vorgehensweise

Der GBR hat als zentrale Ansprüche formuliert, proaktiv, innovativ und beteiligungsorientiert 
vorzugehen. Im Folgenden soll ausgewertet werden, inwiefern es gelang, diesen Ansprüchen 
gerecht zu werden. 

Ideenreichtum durch innovative Methode

Der GBR hat für das Projekt P.A.K.T. 2020 mit Design Thinking bewusst einen innovativen 
Ansatz ausgewählt, um auf neue Ideen zu kommen. Die interviewten Teilnehmenden bewer-
teten das Arbeiten mit dem Ansatz durchgehend als lohnenswert und betonten, dass die Her-
angehensweise sie aus ihrer normalen Rolle des Denkens herausgeholt habe (Interview D). 
Allerdings empfanden sie die Arbeitsweise auch als gewöhnungsbedürftig. So seien sie es 
nicht gewöhnt, ständig neue Ideen zu produzieren und dann zugleich wieder zu verwer-
fen (Interview D). Besonders eindrucksvoll war für die meisten der Prozess der Ideenfindung. 
Ähnlich wie auch bei der Methode des Brainstormings war es das Ziel, möglichst viele Ideen 
zu generieren, ohne dass bereits die ‚Schere im Kopf‘ angesetzt wird. D.h. die Ideen müssen 
noch nicht fertig durchdacht sein und das Kriterium der Machbarkeit wird erst einmal ausge-
blendet. Stattdessen geht es darum, frei Ideen zu formulieren ohne einander zu belächeln. 
Dabei gelten in dem Prozess strenge Zeitvorgaben und die Moderation ist auf eine konst-
ruktive, zielorientierte Gesprächsführung bedacht. Dieses Arbeiten unter hohem Zeitdruck 
sei zwar anstrengend, verfüge aber auch über den Vorteil, dass nicht monologisiert werde: 

„Man kommt nicht so ins Labern, sondern konzentriert sich darauf, was man erreichen will, 
und man kommt auch vorwärts.“ (Interview G) Eine Besonderheit des Ansatzes besteht in 
der Multiperspektivität. Diese wurde durch die Interviews und die heterogene Zusammen-
setzung der Teams gewährleistet. Neben der Gesprächsführung regten die vielfältigen Er-
fahrungen und Hintergründe der Teilnehmenden in den einzelnen Teams die Kreativität im 
Arbeitsprozess an. Dies begünstigte einen hohen Ideenreichtum. 

Allerdings stellt sich die Frage, für welche Aufgabenstellungen die Methode sinnvoll einzu-
setzen ist. Manche Teilnehmenden gaben zu bedenken, dass der Ausgang ergebnisoffen sein 
sollte. Dies war bei dem Teilprojekt IT-Rahmenregelung nur bedingt gegeben. Insofern gilt es, 
vorsichtig abzuwägen, ob der Ansatz tatsächlich auch zur jeweiligen Aufgabenstellung passt. 

Beteiligung der Beschäftigten

Ein erklärter Anspruch des GBR war es, das Projekt beteiligungsorientiert durchzuführen. 
Dies implizierte einerseits, dass Beschäftigte in den einzelnen Teams mitarbeiteten. „In Teil-
projekten haben wir nur ein paar Betriebsräte und aber eine Menge Beschäftigte drin, weil 
wir das beteiligungsorientiert machen wollen. Wir haben dabei auch versucht, die Beschäf-
tigtenstruktur abzubilden, um die unterschiedlichen Perspektiven zusammenzubringen.“ 
(Interview A) Andererseits bedeutete beteiligungsorientiert hier, dass die Nutzerinnen und 
Nutzer Input-Gebende waren und an ihnen die Maßnahmen ‚vertestet‘ wurden. Auf beide 
Formen der Beteiligung wird im Folgenden eingegangen.

Beschäftigte als Input Geber

Die Befragung der Beschäftigten erfolgte in den beiden Teilprojekten Qualifizierung und 
 Digitalisierung. Dies lieferte für die freigestellten Betriebsräte eine wichtige Informations-
quelle und eröffnete ihnen neue Perspektiven. Beispielsweise war vielen Teilnehmenden nicht 
bewusst, in welchem Ausmaß Beschäftigte schon heute permanent in ihrem Arbeitsalltag mit 
Veränderungen konfrontiert sind und sich die Anforderungen an ihre Kenntnisse und ihr 
Wissen verändern: „Eine Kollegin (…) hat gesagt, dass sie, obwohl sie 20 Jahre dem Unter-
nehmen angehört, 90 Prozent von ihrem vorhandenen Wissen über Bord werfen kann, um 
ihren aktuellen Job auszuführen. Und so ist es Mehreren gegangen, die intern in einen 
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 anderen Bereich gewechselt sind. (…) Und das fand ich, was die Zukunft angeht, ziemlich 
erschreckend. Mit Blick auf die Digitalisierung wirft das dann ja auch die Frage auf, wie be-
kommt man die Menschen dahin, einen anderen Job auszuführen?“ (Interview F) Die Inter-
views waren folglich wichtig, um den tatsächlichen Bedarf zu erfassen und dabei die unter-
schiedlichen Perspektiven einzelner Beschäftigtengruppen zu berücksichtigen. 

Zudem haben die Teilnehmenden Lösungsvorschläge in die Belegschaft zurückgespiegelt. 
Allerdings fand dies nicht bei allen Prototypen statt und zuweilen auch erst zu einem sehr 
späten Zeitpunkt, als Veränderungen aufgrund des bestehenden zeitlichen Drucks kaum 
noch zu realisieren waren. Es zeigte sich, dass das Vertesten als ein wichtiges Element einer 
Beteiligungsorientierung insgesamt zu kurz kam. Es ist jedoch hilfreich, um Ideen wieder zu 
verwerfen bzw. weiterzuentwickeln und letztlich bedarfsgerechte Maßnahmen aufzuwei-
sen. Dabei können allerdings auch widersprüchliche Ergebnisse je nach Interessenlage der 
Beschäftigtengruppe herauskommen. Generell ist es wichtig, dass man die einzelnen Phasen 
im Design Thinking nicht als strenge zeitliche Abfolge versteht, sondern eher als ein Wechsel-
spiel aus Input, Kreativität und Feedback. Eine strenge Abfolge birgt die Gefahr, dass die 
Proto typen im Prozess zu spät vertestet werden und die Rückmeldungen nicht mehr ausrei-
chend berücksichtigt werden. 

Zusätzlich zu einer Optimierung der Ergebnisse schafft die Einbeziehung der Beschäftigten 
über Interviews eine Nähe zwischen Betriebsrat und Belegschaft. So konstatiert eine Be-
triebsrätin, die in dem Projekt mitgearbeitet hat: „Das kennen sie so nicht, in der Form, auch 
mit Interviews, auch im Vorfeld, wie das Ganze gelaufen ist. Dass da proaktiv von uns die 
Initiative gestartet wurde, was wird in Zukunft kommen und liebe Mitarbeiter, was benötigt 
ihr dafür? Und auch, wo sind eure Schmerzgrenzen?“ (Interview F) 

Im Anschluss an die Zukunftswerkstatt hat der GBR auf zahlreichen Veranstaltungen gegen-
über Betriebsräten die Ergebnisse des Projekts und die daraus abgeleiteten strategischen 
Ziele kommuniziert. Allerdings erhielten jene Beschäftigte, die im Rahmen des Projekts inter-
viewt wurden bzw. an denen die Prototypen vertestet wurden, keine Rückmeldung über 
den weiteren Verlauf und die Ergebnisse des Projekts. Diese wurden insgesamt kaum in die 
Belegschaft kommuniziert. Hier fehlte es an einer systematischen Kommunikationsstrategie. 
Dabei gilt zu berücksichtigen, dass eine solch umfassende Kommunikation aufgrund der Re-
organisation auch erschwert war. Andere Themen galten zu diesem Zeitpunkt als brisanter. 

Mitarbeit der Beschäftigten

Im Folgenden soll nun auf die zweite Form der Beteiligung der Beschäftigten eingegangen 
werden, nämlich ihrer Mitarbeit in den Teilprojekten. Eine solche weitgehendere Form der 
Beteiligung ist die logische Konsequenz daraus, dass es sich bei P.A.K.T. 2020 nicht um Kun-
dinnen und Kunden neuer Produkte oder Dienstleistungen, sondern um Kolleginnen und 
Kollegen handelt, mit deren Interessenvertretung der Betriebsrat beauftragt ist. Bei den be-
teiligten Beschäftigten, die im operativen Geschäft tätig sind, handelte es sich überwiegend 
um Auskunftspersonen sowie Ersatzmitglieder im Betriebsrat. Ihre Motivation zur Teilnahme 
an P.A.K.T. 2020 bestand in dem Wunsch, Einfluss zu nehmen und Entscheidungen zu prägen. 
Dies kommt auch im folgenden Zitat eines Kundenberaters zum Ausdruck: „Man hatte das 
Gefühl, man konnte etwas mit erschaffen. Das hatte ich so jetzt noch nicht in meinem Ar-
beitsleben. Bisher war das immer nur stupide, sag ich mal in Anführungszeichen (…). Da war 
jetzt mal die Möglichkeit, wirklich aktiv zu werden und auch sein Können anzubieten und die 
eigenen Stärken mit einzubringen. (…) Man hat wirklich das Gefühl gehabt als Beschäftig-
ter, auch mal ein Mitspracherecht zu haben bei dem, was in unserer Firma so passieren soll.“ 
(Inter view D) Darüber hinaus hoben die Beschäftigten positiv hervor, dass sie sich im Rahmen 
des Projekts Wissen über das Unternehmen und zukünftige Entwicklungen aneignen konn-
ten: „Vieles habe ich besser verstehen können, weil mir die ganzen Prozesse, was da mit der 
Digitalisierung läuft, verständlicher wurden.“ (Interview J) In den beiden  Teilprojekten zur 
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IT-Rahmenregelung und zur Digitalisierung fanden Expertengespräche statt, um sich einen 
gemeinsamen Wissensstand zu erarbeiten. Insofern hat das Projekt Beschäftigten die Chance 
eröffnet, den Prozess aktiv mitzugestalten. Darüber hinaus konnten sie sich Wissen und neue 
Fähigkeiten, wie beispielsweise Interviewtechniken, aneignen. Dies ist positiv als eine Selbst-
ermächtigung der Beschäftigten im Rahmen von P.A.K.T. 2020 hervorzuheben. 

Allerdings war mit der Zukunftswerkstatt das Projekt P.A.K.T. 2020 offiziell beendet und die 
Verantwortung für die weitere Gestaltung und Umsetzung der Lösungsvorschläge ging an 
den GBR über. Obgleich die Gestaltungsphase zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig ab-
geschlossen war, kam es nur noch vereinzelt zu einer Beteiligung der Mitglieder der drei Teil-
projekte. Der Anspruch einer Beteiligungsorientierung beschränkte sich also weitgehend auf 
die Entwicklung der Ideen, aber nicht auf ihre Ausgestaltung und Umsetzung. Die Teilneh-
menden brachten hierfür gleichermaßen Verständnis wie auch eine gewisse Enttäuschung 
auf. Manche kritisierten dies als ein Fehlen von Nachhaltigkeit: „Man sollte sich genauso viel 
Zeit, wie man sich für das Entwickeln und das reine Ideensammeln nimmt auch für die Nach-
arbeit nehmen. (…) Wie bekomme ich da eine Nachhaltigkeit rein, dass die Themen weiter-
laufen und auch die Menschen, die daran beteiligt waren, auch mehr Informationen kriegen, 
wie das läuft und auch darin eingebunden sind und sich eingebunden fühlen?“ (Inter view H) 
Generell bestand unter den Befragten eine gewisse Enttäuschung in Bezug auf die Umset-
zung der Ergebnisse. Die Befragten bemängelten, dass die Umsetzung der Prototypen zu viel 
Zeit in Anspruch nimmt. Einen Grund dafür sahen sie in der Reorganisation des Konzerns. 
Aber auch darin, dass – wie in dem genannten Zitat deutlich wird – für die Nachbereitung 
zu wenig Zeit eingeplant war. Hier gilt zu beachten, dass der Ansatz sehr zeitintensiv ist. Die 
Nachbereitung sollte von vornherein unter Berücksichtigung der vom Arbeitgeber zur Ver-
fügung gestellten finanziellen und zeitlichen Ressourcen ausreichend mit eingeplant sein. 

Darüber hinaus entstand der Eindruck einer fehlenden Nachhaltigkeit allerdings auch des-
halb, weil der GBR den Fortgang nach der Zukunftswerkstatt nicht mehr ausreichend kom-
munizierte. Dazu ein Teilnehmer: „Es fühlte sich zeitweise so an, dass alles auf die Zukunfts-
werkstatt hinlief und dann war es irgendwie vorbei und dann war irgendwie Funkstille. Was 
aus den ganzen anderen Dingern geworden ist, weiß ich tatsächlich nicht.“ (Interview G) 
Folglich war es vielen Teilnehmenden schlichtweg nicht bekannt, dass der GBR sehr wohl die 
Ergebnisse dokumentierte, auswertete, priorisierte und auch heute noch weiterverfolgt. Des 
Weiteren gilt zu berücksichtigen, dass auf Seiten der Teilnehmenden hohe Erwartungen in 
Bezug auf die Umsetzbarkeit der bis zur Zukunftswerkstatt erzielten Ergebnisse bestanden. 
Im Sprachgebrauch des Design Thinking war durchgehend von Prototypen die Rede, welche 
die Teilnehmenden ‚gebaut‘ und – zumindest teilweise – auch schon an den Nutzerinnen 
und Nutzern ‚vertestet‘ haben. Bedingt durch diese Sprache entstand der Eindruck, fertige 
Maßnahmen entwickelt zu haben, die nun nur noch umgesetzt werden müssten (bei einem 
Prototyp handelt es sich per Definition um ein fertiges Vorab-Exemplar). Tatsächlich waren 
jedoch viele der Maßnahmen noch keineswegs vollständig durchdacht und ausgearbeitet. 
Dies traf nicht nur auf den Prototypen Flying Brains zu. Beispielsweise war auch für die Maß-
nahme einer selbstbestimmten Arbeitsplanung nicht geklärt, wie sich diese mit dem Work-
force-Management verbinden lässt. Aufgrund des sehr engen Zeitplans war die Gestaltungs- 
und Bewertungsphase stark verkürzt. Dies hat sich letztlich auf die Qualität der Ergebnisse 
und damit auch ihre Chance auf eine Realisierung ausgewirkt. 

Vorausschauend handeln

Der GBR verfolgte mit P.A.K.T. 2020 den Anspruch, vorausschauend zu handeln. Ein solch pro-
aktiver Ansatz sei nötig, da die mit der Digitalisierung verbundenen Trends nicht zu verhin-
dern seien. Stattdessen gelte es, eigene Ideen zu entwickeln und auf die Geschäftsführung 
zuzugehen, anstatt reaktiv aus der Defensive heraus zu agieren (Interview A). Aus diesem 
Grund hat der GBR auch gegenüber der Geschäftsleitung Gesprächsbereitschaft signalisiert. 
Der Koordinator eines Teilprojekts konstatiert: „Deshalb wollen wir uns mit dem Projekt auch 
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erst einmal öffnen, damit der Arbeitgeber sich auch öffnet. Und sagen ja, wir sind nicht blind, 
wir wissen, was technisch möglich ist. Vielleicht kann man das ein oder andere pilotieren, 
aber wir müssen es begleiten und wir müssen das Wissen haben.“ (Interview B)

Tatsächlich ist es dem GBR gelungen, sich mit dem Projekt eine Position zu verschaffen, in der 
er konkrete Maßnahmen zur Gestaltung bestehender und zukünftiger Herausforderungen 
unterbreiten kann. Ob der GBR durch dieses proaktive Vorgehen seine Durchsetzungskraft 
stärken konnte, misst sich letztlich auch am Erfolg und ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu 
beurteilen. Zwar befindet sich die IT-Rahmenregelung bereits in der Pilotierungsphase, aller-
dings hegte der Arbeitgeber selbst ein hohes Eigeninteresse an einer Vereinfachung des Ver-
fahrens durch die Realisierung dieses Prototypens. Im Vergleich gestaltet sich die Umsetzung 
der anderen Prototypen als schwieriger. 

Dieses vorausschauende Handeln des GBR verfügt darüber hinaus über das Potenzial, die ei-
gene Stärke gegenüber der Belegschaft zu demonstrieren und damit Vertrauen aufzubauen. 
Die vorgestellten Maßnahmen belegen, dass die Digitalisierung gestaltet werden kann – und 
zwar insbesondere mit Blick auf den Umgang mit neuen Tätigkeiten und veränderten Quali-
fikationsanforderungen an die Beschäftigten. In diesem Sinne ist P.A.K.T. 2020 im Kontext der 
Debatte um die Zukunft der Arbeit im Zeitalter der Digitalisierung schon jetzt ein spannen-
des Fallbeispiel dafür, wie Betriebsräte aktiv werden können, um nicht Getriebene, sondern 
Treiber der Digitalisierung zu sein. 

Zur Bewertung der Ergebnisse

Eine abschließende Bewertung der Ergebnisse ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. 
Allerdings soll an dieser Stelle eine kurze inhaltliche Bewertung der wichtigsten Prototypen 
vorgenommen werden: 

Ziel der IT-Rahmenregelung war es, eine Alternative zum bisherigen Verfahren zu finden. 
Dieses war nur noch schwer mit den immer kürzeren Innovationszyklen einer zunehmend 
modernen, agilen Software-Entwicklung zu vereinbaren. Zudem war sie mit einem enormen 
Zeitaufwand für Betriebsräte wie auch Arbeitgeberseite verbunden. Bemerkenswert an dem 
erzielten Ergebnis ist, dass die Teilnehmenden nicht nur das alte Verfahren durch eine Re-
duzierung des Zeitaufwands gegebenenfalls optimierten, sondern nach dem neuen Verfah-
ren die Betriebsräte nun schon zu einem früheren Zeitpunkt des Entwicklungsprozesses mit 
einbezogen werden. Dadurch ändert sich die Arbeit der Betriebsräte. Sie prüfen nicht mehr 
fertige IT-Systeme, sondern arbeiten kreativ im Prozess mit. Dies vergrößert für die Betriebs-
räte den Handlungsspielraum, auf den Prozess im Interesse der Beschäftigten positiv Einfluss 
zu nehmen. In diesem Sinne stellt die IT-Rahmenregelung ein gutes Beispiel dafür dar, wie 
die Beteiligung des Betriebsrates durch eine zunehmend agile Software-Entwicklung nicht 
eingeschränkt, sondern potenziell sogar ausgeweitet werden kann. 

Der Prototyp Mammut (Skillbörse) ist ein gutes Beispiel dafür, wie der Betriebsrat die Chan-
cen der Digitalisierung im Sinne eines proaktiven Handelns im Interesse der Beschäftigten 
gestaltet. Es ist aus der arbeitswissenschaftlichen Forschung hinreichend bekannt, dass Be-
schäftigte in Call- und Servicecentern die engen Handlungs- und Entscheidungsspielräume 
sowie eine geringe Komplexität und Vielfalt der Aufgaben als eine negative Beanspruchung 
erfahren (Timm und Wieland 2003). Darüber hinaus besteht die Befürchtung, dass teilauto-
matisierte Prozesse und der Einsatz selbstlernender Assistenzsysteme die Handlungsspiel-
räume in Zukunft noch weiter einschränken werden. Mammut stellt in diesem Kontext einen 
Versuch dar, entgegen diesem Trend die Selbstbestimmung der Beschäftigten sowohl in Be-
zug auf ihre Entwicklungsmöglichkeiten wie auch auf ihre Arbeitsplanung zu erhöhen. Die 
technische Grundlage liefert hierfür ein zunehmend ausdifferenziertes Rootingverfahren im 



17Auswertung

Unternehmen. Argumentativ kann daran angeknüpft werden, dass die DT Service aufgrund 
kürzer werdender Innovationszyklen die Fähigkeiten der Beschäftigten zukünftig flexibler 
entwickeln und einsetzen muss, weshalb im Telekom-Konzern auch bereits seit Februar 2017 
eine Skilldatenbank pilotiert wird (s.o.). Zudem kann eine höhere Kundenorientierung auch 
kurzfristig erzielt werden, indem außerbetrieblich erworbene Fähigkeiten wie z.B. Sprach-
kenntnisse oder Gebärdensprache zum Einsatz kommen. Im Gegenzug würden die Beschäf-
tigten eine höhere Autonomie erlangen, wie ein Teilnehmer des Projekts Mammut dies be-
schreibt: „Ich habe das in meinem Team ja mitgemacht, dass in der Regel eine Änderung 
der Tätigkeit einem übergestülpt wird. Man wird verändert, man verändert sich nicht selber. 
(…) Und mit den Bestandteilen des Mammuts wollen wir dem Mitarbeiter die Möglichkeit 
geben, Tätigkeiten nach Neigung auszuführen. Und sich auch nach Neigung zu entwickeln. 
Ein Mitarbeiter, der auf eine Tätigkeit Bock hat, macht die auch gewissenhafter und mit mehr 
Motivation als jemand, der dazu gezwungen wird. Also für die Belastung des Mitarbeiters 
eine andere Situation, weil wenn ich was gerne mache, belastet mich das nicht so. Und auch 
für das Unternehmen eine interessante Geschichte, weil alle flexibler sind.“ (Interview G)

Der dritte Prototyp der Kreativraum ist zunächst eine Reaktion darauf, dass aufgrund der 
Digitalisierung eine Ausweitung der beruflichen Weiterbildung nötig ist. Dabei müssen aller-
dings die unterschiedlichen Perspektiven der einzelnen Beschäftigtengruppen (Personas) be-
rücksichtigt werden. Beschäftigtengruppen, die gegebenenfalls schon älter sind und für die 
der Umgang mit neuen technischen Geräten und die damit verbundene Kommunikation 
nicht selbstverständlich ist, benötigen andere Angebote als gegebenenfalls jüngere, technik-
affine Beschäftigtengruppen. Folglich bedarf es einer hohen Vielfalt von Angeboten, die auf 
die individuellen Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer zugeschnitten sind. Damit stellt 
der Kreativraum eine konkrete Alternative zum Trend eines in hohem Maß standardisierten 
E-Learnings dar, um möglichst viele Beschäftigte auf bestehende und zukünftige Verände-
rungen einer digitalisierten Arbeitswelt vorzubereiten und sie dabei mitzunehmen. 

Bis zur Zukunftswerkstatt spielte das Kriterium der Machbarkeit kaum eine Rolle. Dies änderte 
sich, als der GBR auf der Zukunftswerkstatt darüber entschied, welche Prototypen prioritär 
verfolgt werden sollten. Die Aussicht auf eine direkte Anwendung und damit eine schnelle Pi-
lotierung der vorgestellten Maßnahmen war nun ein wichtiges Kriterium. Der Prototyp Flying 
Brains stieß aus diesem Grund auf der Zukunftswerkstatt auf nur geringe Resonanz. Und tat-
sächlich handelte es sich dabei eher um eine erste Idee, als um eine ausgearbeitete Maßnahme. 
Dennoch verdient diese eine gesonderte Aufmerksamkeit, weil der Prototyp einen wichtigen 
Beitrag zu einer zukünftigen Ausrichtung der Wettbewerbsstrategie des Unternehmens auf 
eine Qualitätsorientierung liefern könnte. Einer der zentralen Wettbewerbsvorteile der DT Ser-
vice besteht darin, über eine gut ausgebildete, motivierte Belegschaft zu verfügen, die sich mit 
ihrer Tätigkeit, der Kundenberatung, identifiziert. Wie kann diese Ressource genutzt werden, 
um eine hohe Qualität der Serviceleistung zu garantieren? Mit dem Prototypen Flying Brain 
ist die Intention verbunden im Unternehmen ein Innovationsklima unter aktiver Einbeziehung 
der Kundenberaterinnen und Kundenberater zu schaffen. Ihr Wissen und ihre Kenntnisse sol-
len wertgeschätzt und genutzt werden. Hier könnte an die Erfahrungen mit den NP&S-Teams 
(News Products & Services der alten DTKS) angeknüpft werden, die zwar bislang keine neuen 
Ideen entwickeln, aber gleichwohl bereits neue Prozesse und Dienstleistungen testen. 

In dem Prozess bestand eine Schwierigkeit darin, dass das Kriterium der Machbarkeit bis 
zur Zukunftswerkstatt weitgehend ausgeblendet war. Im Anschluss an die Zukunftswerkstatt 
wurde das wichtige Kriterium der Machbarkeit nun aber entscheidend für die Weiterent-
wicklung einzelner Maßnahmen. Es fehlte hier ein Zwischenschritt, um alle Maßnahmen un-
abhängig vom Stand ihrer Entwicklung zunächst sowohl in Abhängigkeit von ihrer inhalt-
lichen Bedeutung als auch der Chance auf eine erfolgreiche Umsetzung zu priorisieren und 
dann auch zu entsprechenden Verfahrensweisen zu gelangen. Eine wichtige Erkenntnis ist, 
dass der Transfer frühzeitig mitgedacht werden sollte, weil es schwierig ist, die (vorläufigen) 
Ergebnisse eines solchen Projekts in die bestehenden Arbeitsstrukturen zu überführen.
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Schlussfolgerungen



19Schlussfolgerungen

Proaktiv handeln

Vorausschauendes Handeln ist wichtig, um gegenüber der Geschäftsführung nicht in die 
Defensive zu geraten. Ein Projekt wie P.A.K.T. 2020 stärkt die eigene Verhandlungsposition, 
weil konkrete Lösungsvorschläge entwickelt werden. Die Betriebsräte können diese der 
Geschäftsführung zur Gestaltung der Digitalisierung unterbreiten. 

Gestaltbarkeit aufzeigen

Vorausschauend eigene Lösungsvorschläge zu entwickeln, ist des Weiteren wichtig, um ge-
genüber der Belegschaft die eigene Handlungsfähigkeit als Betriebsrat unter Beweis zu 
stellen. Damit wird verdeutlicht, dass die Digitalisierung gestaltbar ist, dass sie neben Risi-
ken auch Chancen birgt und dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre Inte- 
ressenvertretungen selbst über zahlreiche gute Ideen verfügen, wie dieser Wandel gestal-
tet werden kann. 

Debatte in den Betrieben verankern

Die Beschäftigten sind oftmals nicht ausreichend informiert, wie sich die Digitalisierung in 
ihrem Betrieb jetzt und in Zukunft auswirkt. Für viele Beschäftigte ist der digitale Wandel 
primär mit einem Gefühl der Angst verbunden und Angst lähmt. Um die Beschäftigten 
mitzunehmen, ist es wichtig, eine breit angelegte Diskussion zu Auswirkungen und Verän-
derungen der Arbeit durch die Digitalisierung auf der betrieblichen Ebene zu initiieren. Ein 
Projekt wie P.A.K.T. 2020 liefert hierfür zahlreiche Möglichkeiten, weil die Beschäftigten 
in dem Projekt selbst mitarbeiteten und auch über Interviews beteiligt waren. Darüber hi-
naus könnten die Potenziale eines solchen Projekts im Nachgang noch stärker ausgeschöpft 
werden, um in den Worten einer Teilnehmerin „den entstanden Elan auch in die Fläche zu 
tragen“ (Interview F). 

Neue Ansätze für den Transfer entwickeln

Im Rahmen des Projekts gab es sehr gute Ansätze, wie ein solcher Transfer ‚in die Fläche‘ 
ansprechend gestaltet werden kann. So haben die Teilnehmenden die Prototypen visuali-
siert und beispielsweise kleine Videos gedreht. Darüber hinaus hat eine Simultanzeichnerin 
(Graphic Recorder), die Ergebnisse festgehalten und so ein visuelles Protokoll erstellt (s. auch 
Bilder in dieser Studie). 

Beschäftigte befragen

Interviews mit Beschäftigten sind ein interessantes Instrument, um in die Belegschaft hi-
neinzuhören und unterschiedliche Perspektiven zu erfassen. Die durchgeführten Befragun-
gen stellen zwar keine wissenschaftlichen Ergebnisse dar, können allerdings auch ohne 
eine entsprechende finanzielle Ressourcenausstattung durchgeführt werden. Darüber hi-
naus verfügt diese Vorgehensweise im Vergleich mit einer professionellen Befragung über 
den entscheidenden Vorteil, dass die Personen miteinander ins Gespräch kommen und über 
weitere Feedbackschleifen das Gespräch auch anhält. Auf diese Weise können weitere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in das Projekt involviert werden.

Beteiligung stärken

Jene Beschäftigten, die im Projekts P.A.K.T. 2020 mitarbeiteten, konnten sich Fähigkeiten 
und Wissen aneignen, um anstehende Veränderungen besser einzuschätzen und zu beur-
teilen. Sie konnten zudem selbst gestalterisch Einfluss nehmen. Bei ähnlichen Projekten 
wäre zu bedenken, inwiefern die Beschäftigten auch stärker in die Phase der Umsetzung 
einbezogen werden könnten. Des Weiteren wäre zu überlegen, ob nicht auch Beschäftig-
te, die bislang über keinen Kontakt zu Betriebsrat oder Gewerkschaft verfügen, in solche 



20 Wie Betriebsräte die Digitalisierung gestalten.

Projekte stärker einbezogen werden sollten. Dies würde sich nicht nur positiv auf die Multi-
perspektivität auswirken, sondern neue Personen könnten – vermittelt über eine solche 
Teilnahme – an die Arbeit kollektiver Interessenvertretungen herangeführt werden. 

Nachhaltigkeit sichern

Von zentraler Bedeutung für den Erfolg ist es, die Nachhaltigkeit in einem solchen Projekt 
sicher zu stellen. Dies impliziert erstens, ausreichend Ressourcen einzuplanen, um die Wei-
terentwicklung und Umsetzung der Lösungsvorschläge vorantreiben zu können; zweitens, 
den weiteren Verlauf und die erzielten Fortschritte gegenüber den Beteiligten auch nach 
Abschluss des Projekts zu kommunizieren; und drittens – wie bereits erwähnt –, das Wissen 
über die Durchführung des Projekts in die Belegschaft hineinzutragen. 

Zeitintensität berücksichtigen

Die gewählte Herangehensweise ist insgesamt sehr zeitintensiv. Vor allem die Vor- und 
Nachbereitung sowie die Durchführung der Interviews nimmt viel Zeit in Anspruch. Dies 
muss von vornherein im Zeitplan Berücksichtigung finden. Sonst besteht das Risiko, dass 
letztlich Zeitressourcen für die Gestaltung und Umsetzung der Maßnahmen fehlen. Eine 
mögliche Alternative zu der hohen Anzahl von Interviews könnte es sein, mehr Beschäftigte 
aus dem operativen Geschäft in die Projektarbeit selbst miteinzubeziehen. 

Zur Aufgabenstellung die passende Methode finden

Die passende Methode hängt stark von der Aufgabenstellung wie auch von den verfüg-
baren zeitlichen und finanziellen Ressourcen ab. Die Aneignung der Methode des Design 
Thinking im Sinne einer Entwicklung von Maßnahmen nicht für Kundinnen und Kunden, 
sondern mit der eigenen Belegschaft war in dem Projekt ein hilfreicher Ansatz. Obgleich 
Design Thinking vor allem auch aufgrund der ‚Produktsprache‘ (z.B. Prototypen, bauen, 
vertesten) als etwas Neues erscheint, enthält es viele Elemente, die aus anderen metho-
dischen Ansätzen wie z.B. Zukunftswerkstätten oder Brainstorming bekannt sind. Dies ist 
keineswegs problematisch, sondern eröffnet vielmehr die Möglichkeit, solche Methoden 
als Werkzeugkoffer zu betrachten und in Abhängigkeit von dem konkreten Bedarf auch 
mit anderen methodischen Ansätzen zu kombinieren.
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Interviews

Interview

Funktion des  
Interviewpartners 
bzw. der  
Interviewpartnerin Interviewart Ort Datum

A Mitglied des GBR Persönlich ge-
führtes Experten-
interview

Bonn 08.06.2016

B Mitglied des GBR Persönlich ge-
führtes Experten-
interview

Bonn 06.06.2016

C Mitglied des GBR Telefonisch ge-
führtes Informanten- 
interview

Berlin 21.06.2016

D Im operativen 
Geschäft tätiger 
Mitarbeiter

Telefonisch ge-
führtes Experten-
interview

Berlin 08.09.2017

E Freigestelltes  
Mitglied des  
Betriebsrats

Telefonisch ge-
führtes Experten-
interview

Berlin 24.09.2017

F Freigestelltes  
Mitglied des  
Betriebsrats

Telefonisch ge-
führtes Experten-
interview

Berlin 14.09.2017

G Im operativen 
Geschäft tätiger 
Mitarbeiter

Telefonisch ge-
führtes Experten-
interview

Berlin 10.10.2017

H Im operativen 
Geschäft tätiger 
Mitarbeiter

Telefonisch ge-
führtes Experten-
interview

Berlin 18.09.2017

I Freigestelltes  
Mitglied des  
Betriebsrats

Telefonisch ge-
führtes Experten-
interview

Berlin 12.09.2017

J Im operativen  
Geschäft tätige  
Mitarbeiterin

Telefonisch ge-
führtes Experten-
interview

Berlin 06.10.2016

Quellenverweise
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